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Mitteilungsblatt des Amtes

CARB˜K
mit den Gemeinden Broderstorf, Klein Kussewitz, 
Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin, Steinfeld und Thulendorf

Fotoausstellung zum Thema 

�ZAUBER DER MEERE 
Galionsfiguren 
und Windjammer�
im Lichthof des Amtes Carbäk 
in Broderstorf

Frau Barbara Trottnow hat diese Fotoausstellung
aus zahlreichen Fotos ihrer Sammlung zusammen-
gestellt. Die Amateurfotografin zeigt auf 25 großfor-
matigen Bildern die unterschiedlichen Reize des al-
ten Holzschnitzhandwerkes und die Schönheit der
Großsegler. Die Bilder entstanden in den letzten 4 -
5 Jahren bei Segelmitfahrten, an Land während der
Hanse-Sail und in verschiedenen Hafenstädten.
Die Autorin ist seit 10 Jahren Mitglied im Rostocker
Colorclub und Teilnehmern an zahlreichen Fotoaus-
stellungen in Ro-
stock, Malchow und
Bad Doberan sowie
mehrere Einzelaus-
stellungen. 

Interessenten 
können bis 
18. Januar 2008,
werktags in der
Zeit von 08.00 
bis 17.00 Uhr diese
Ausstellung 
besichtigen.
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Broderstorf 
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 05.12.2007
- Veranstaltungen der Gemeinde Broderstorf/Volkssolida-

rität:
30.11.2007, 14.30 - 18.00 Uhr: Adventkaffee und Bastel-
nachmittag (Ortsgruppe Broderstorf)
01.12.2007, 13.00 Uhr: Adventfahrt zum Schloss Breden-
felde (siehe weitere Seiten)
07.12.2007, 15.00 Uhr: Weihnachtsfeier im •LindenkrugŽ
in Pastow (siehe weitere Seiten)
08.12.2007, 14.00 Uhr: Adventssingen im Amt Carbäk
anschließend Kaffeetrinken (Ortsgruppe Broderstorf)
14.12.2007, 14.30 - 18.00 Uhr: Weihnachtsfeier (Orts-
gruppe Broderstorf)

Klein Kussewitz
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 10.12.2007
- 25.11.2007, um 10.00 Uhr, Treffpunkt: Straße Öften-

häven: Informationsveranstaltung für die Einwohner des
Ortsteils Groß Kussewitz zwecks Erweiterung Windeig-
nungsraum

Mandelshagen
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 19.12.2007
- Veranstaltungen des Vereins •Drei Dörfer zwischen den

WäldernŽ e. V.:
im November: Kegel-Turnier im Aquadrom in Graal-Müritz
im Dezember: Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senio-
ren

Interessenten am Vereinsleben sind herzlich willkommen. Bitte
informieren Sie sich über weitere Veranstaltungen und Termine
in den monatlichen Amtsblättern, den Schaukästen der Gemein-
de oder beim Vereinsvorsitzenden, Rainer Holtfoth unter der Te-
lefon-Nr. 038224/44778.

Poppendorf
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 13.12.2007
- 30.11.2007, Weihnachtsfeier der Seniorinnen und Senioren
-     Veranstaltungen des Musenhofes Poppendorf:

08.12.2007, 17.00 Uhr: Festliche Musik zum Advent -
Blechbläserquintett •BOREASŽ, Berlin (im Festsaal)

Roggentin
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 17.12.2007
- Veranstaltungen der Gemeinde Roggentin/Volkssolidarität

(siehe weitere Seiten):
10.12.2007, Weihnachtsfeier in der Traditionsgaststätte
�Rostocker Schweiz�
12.12.2007, Stadtrundfahrt mit Besteigung der Petrikirche
und Besuch der Kerzenscheune

Der Computerlehrgang für Senioren beginnt am 04.12.2007
von 09.00 - 13.00 Uhr im ICR.

Steinfeld
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 12.12.2007
- 15.12.2007, Rentnerweihnachtsfeier der Gemeinden

Steinfeld/Thulendorf
- 16.12.2007, Kinderweihnachtsfeier der Gemeinden

Steinfeld/Thulendorf
- Veranstaltungen der Gemeinde Steinfeld/Volkssolidarität:

22.11.2007, Bastelnachmittag
06.12.2007, Rentnertreff in Steinfeld - Weihnachtsfeier
20.12.2007, Bastelnachmittag

Thulendorf
- nächste öffentliche Gemeindevertretersitzung am 04.12.2007
- 15.12.2007, Rentnerweihnachtsfeier der Gemeinden Thulen-

dorf/Steinfeld
- 16.12.2007, Kinderweihnachtsfeier der Gemeinden Thulen-

dorf/Steinfeld
- weitere Termine siehe Seite 25

Amt Carbäk
- nächste öffentliche Amtsausschusssitzung am 29.11.2007

Informationen aus den Gemeinden
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Das Bekanntmachungsblatt erscheint monatlich, außer in den Monaten Juli
und Oktober. Außerplanmäßige Sonderausgaben in den Monaten Juli und
Oktober werden jeweils im Vormonat angekündigt. Das Bekanntmachungs-
blatt wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Amtes verteilt. Ein kos -
tenp�ichtiger Bezug (Einzelausgabe oder Abonnement) über das Amt Carbäk
ist möglich. Zusätzlich kann das Bekanntmachungsblatt auf der Internetseite
www.amtcarbaek.de abgerufen werdern.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wie-
der, der auch verantwortlich ist. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremd-
beilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Seit 01.01.2006
gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 11. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höhe-
rer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzel-
exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf
Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene
HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Da-
bei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher
Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe
keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verp�ichten uns
zu keiner Ersatzleistung.

Mitteilungsblatt des Amtes 
CARB˜K

Die nächste Ausgabe vom
ŒMitteilungsblatt des Amtes Carbäk•

erscheint am Donnerstag, dem 20. Dezember 2007.
Redaktionsschluss: Freitag, 07. Dezember 2007
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Öffnungszeiten des Amtes Carbäk 
in Broderstorf
Montag 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr
Telefon: 038204/718-0
Fax: 038204/718-50
Einwohnermeldebehörde:038204/718-23, 718-13
Bauamt: 038204/718-20, 718-21, 718-22
Fax Bauamt: 038204/718-60
E-Mail-Adresse: info@amtcarbaek.de
Homepage: www.amtcarbaek.de
Bankverbindung: Rostocker Volks- und Raiffeisenbank
BLZ: 13090000 Konto-Nr.: 2505835

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Broderstorf stellt befristet zum 01.01.2008 für
die Dauer von 12 Monaten eine/n geringfügig Beschäftigte/n
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 14,9 Stunden/Woche
auf 400,00  -Basis ein.
Die/der Beschäftigte soll als Betreuer für den Jugendtreff der
Gemeinde Broderstorfeingesetzt werden.

Aufgabengebiet: 
- Tagesgestaltung
- Unterstützung bei Veranstaltungen/Projekten 
- Vermittlung grundlegender Werte und Normen

Anforderungen: 
- Freude am Umgang mit jungen Menschen 
- Kreativität 
- Bewusstsein für jugendtypische Probleme 
- Selbstständigkeit/eigenverantwortliche Arbeiten

Die fachliche Anleitung erfolgt durch den Jugendsozialarbei-
ter. Nähere Auskünfte zur Tätigkeit und zur Vergütung erhal-
ten Sie im Hauptamt des Amtes Carbäk bei Frau Bormann,
Tel.: 038204171814. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 03.12.2007 an die Gemeinde Broderstorf, über Amt
Carbäk, Moorweg 5, 18184 Broderstorf.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Klein Kussewitz stellt befristet zum 01.01.2008
für die Dauer von 12 Monaten eine/n geringfügig Beschäftig-
te/n mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 14,9
Stunden/Woche auf 400,00  -Basis ein.
Die/der Beschäftigte soll als Betreuer für den Jugendtreff der
Gemeinde Klein Kussewitzeingesetzt werden.

Aufgabengebiet:
- Tagesgestaltung 
- Unterstützung bei Veranstaltungen/Projekten 
- Vermittlung grundlegender Werte und Normen
Anforderungen:
- Freude am Umgang mit jungen Menschen 
- Kreativität 
- Bewusstsein für jugendtypische Probleme 
-  Selbstständigkeit/eigenverantwortliche Arbeiten

Die fachliche Anleitung erfolgt durch den Jugendsozialarbei-
ter. Nähere Auskünfte zur Tätigkeit und zur Vergütung erhal-
ten Sie im Hauptamt des Amtes Carbäk bei Frau Bormann,
Tel.: 038204/71814. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 03.12.2007 an die Gemeinde Klein Kussewitz, über
Amt Carbäk, Moorweg 5, 18184 Broderstorf.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Roggentin stellt befristet zum 01.01.2008 für
die Dauer von 12 Monaten eine/n geringfügig Beschäftigte/n
mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 14,9 Stunden/Woche
auf 400,00  -Basis ein.
Die/der Beschäftigte soll als Betreuer für den Jugendtreff der
Gemeinde Roggentineingesetzt werden.

Aufgabengebiet:
- Tagesgestaltung 
- Unterstützung bei Veranstaltungen/Projekten 
- Vermittlung grundlegender Werte und Normen

Anforderungen:
- Freude am Umgang mit jungen Menschen 
- Kreativität 
- Bewusstsein für jugendtypische Probleme 
-  Selbstständigkeit/eigenverantwortliche Arbeiten

Die fachliche Anleitung erfolgt durch den Jugendsozialarbei-
ter. Nähere Auskünfte zur Tätigkeit und zur Vergütung erhal-
ten Sie im Hauptamt des Amtes Carbäk bei Frau Bormann,
Tel.: 038204/71814. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte
bis zum 03.12.2007 an die Gemeinde Roggentin, über Amt
Carbäk, Moorweg 5, 18184 Broderstorf.
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Bekanntmachung 
der Gemeinde Klein Kussewitz 
Betr. Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufhebung der

Satzungsbeschlüsse vom 28.08.1995/09.12.1996 über die
Festlegung sowie die Abrundung der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile der Gemeinde Klein Kussewitz für die
Ortslage Volkenshagen 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.09.2007 auf-
grund des § 34 Abs. 4 und 6 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S.
2414), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3316), die Aufhebung des Satzungsbeschlusses vom
28.08.1995 sowie des satzungsändernden Beitrittsbeschlusses vom
09.12.1996 über 
1. die Festlegung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34

Abs. 4 Nr. 1 BauGB) sowie 
2. die Abrundung der Gebiete unter Einbeziehung einzelner Außen-

bereichsgrundstücke (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB) 
für die Ortslage Volkenshagen der Gemeinde Klein Kussewitz gemäß
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB in der Fassung vom
08.12.1986 (BGBl. I S. 2253), geändert durch das Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S.
466) i. V. m. § 4 Abs. 2a des Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch
(BauGB-MaßnahmenG) in der Fassung der Neubekanntmachung
aufgrund des Artikel 15 des lnvestitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetzes (BGBl. I S. 622), sowie des § 86 Abs. 4 der Landes-
bauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. §
10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
Die Satzung über die Festlegung der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile sowie die Abrundung der Gebiete unter Einbeziehung ein-
zelner Außenbereichsgrundstücke für die Ortslage Volkenshagen der
Gemeinde Klein Kussewitz vom 28.08.1995/09.12.1996 (Innenbe-
reichsatzung), ortsüblich bekannt gemacht vom 10.03.1997 bis zum
25.03.1997, tritt mit dieser Bekanntmachung außer Kraft. 
Jedermann kann die außer Kraft getretene Satzung ab sofort im
Amt Carbäk, Bauamt, Moorweg 5, 18184 Broderstorf, während der
Dienst- und Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft
verlangen. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Aufhebung
der Satzung und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Klein Kussewitz unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung und
von durch die Aufhebung der Festsetzungen der Satzung eintreten-
den Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeich-
net sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird
hingewiesen. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis

42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kom-
munalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der
Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S.
205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli
2006 (GVOBl. M-V S. 539), enthalten oder aufgrund der Kommunal-
verfassung erlassen worden sind, können gemäß § 5 Abs. 5 KV M-V
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. 
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahres-
frist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der
Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde
Klein Kussewitz geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend davon stets geltend gemacht
werden. 

Klein Kussewitz, 18.09.2007 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Klein Kussewitz 
Betr. Bekanntmachung des Beschlusses der Satzung über die

Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils Volkenshagen der Gemeinde Klein Kus-
sewitz 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.09.2007 die
Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils Volkenshagen der Gemeinde Klein Kussewitz gemäß §
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 sowie Abs. 6 des Baugesetzbuchs
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 21. Dezember 2006 (BGBI. I S. 3316), als Satzung beschlos-
sen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 i. V.
m. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht. 
Die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils Volkenshagen der Gemeinde Klein
Kussewitz (lnnenbereichssatzung) tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
Jedermann kann die Satzung und die Begründung dazu ab sofort
im Amt Carbäk, Bauamt, Moorweg 5, 18184 Broderstorf,
während der Dienst- und Öffnungszeiten einsehen und über den
Inhalt Auskunft verlangen. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Sat-
zung und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges, 

Öffentliche Bekanntmachungen



Nr. 10/2007 Amt Carbäk5

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Klein Kussewitz unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung
und von durch Festsetzungen der Satzung eintretenden Vermö-
gensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet sind,
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hinge-
wiesen. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in
der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-
V S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10.
Juli 2006 (GVOBI. M-V S. 539), enthalten oder aufgrund der

Kommunalverfassung erlassen worden sind, können gemäß § 5
Abs. 5 KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jah-
resfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift
und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der
Gemeinde Klein Kussewitz geltend gemacht wird. 
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend davon stets geltend ge-
macht werden. 

Klein Kussewitz, 18.09.2007 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 05.09.2007 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeine Broderstorf ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.

Übersichtsplan zur Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils Volkshagen der Gemeinde Klein Kussewitz 

Satzung der Gemeinde Broderstorf

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung 
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes ŒUntere Warnow-Küste•
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(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände Wasserverbandsgesetz - WVG) vom
17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträge zu
leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.
Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge bestehen
in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Verbands-
beiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen auferlegt, die
Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen
oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und
Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gel-
ten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten
oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen
Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Einzugsbereich des
Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist
grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch Abs. 2
nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grundstücke. So-
weit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht nachgewiesen
werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung durch die Ge-
meinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, erforderliche
Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 6,12 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 17,98 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 10,03 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festset-
zung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt

solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die �Satzung der Gemeinde Broderstorf
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-
beiträge des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Kü-
ste�� vom 08.03.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Sat-
zung der Gemeinde Broderstorf über die Erhebung von Gebühren
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenver-
bandes ,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer Kraft.

Broderstorf, den 08.10. 007

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Broderstorf, den 08.10. 007

Satzung der Gemeinde Klein Kussewitz

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 10.09.2007 folgende Satzung erlassen:
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§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Klein Kussewitz ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände Wasserverbandsgesetz - WVG) vom
17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbefträge zu
leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.
Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge bestehen
in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch
nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 8,50 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 25,41 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 14,12 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.

(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festset-
zung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die �Satzung der Gemeinde Klein Kusse-
witz über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Ver-
bandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere War-
now-Küste�� vom 18.01.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung
der Satzung der Gemeinde Klein Kussewitz über die Erhebung
von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser-
und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Küste�� vom 06.02.2003
außer Kraft.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.
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Satzung der Gemeinde Mandelshagen

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 12.09.2007 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines 
(1) Die Gemeinde Mandelshagen ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge
bestehen in Geldleistungen.

§ 2 
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch
nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 4,72 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 15,74 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen  8,38 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die

Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5 
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des §4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Gemeinde Mandelshagen
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-
beiträge des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Kü-
ste� vom 16.01.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Sat-
zung der Gemeinde Mandelshagen über die Erhebung von
Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und
Bodenverbandes ,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer
Kraft.

Mandelshagen, den 08.10.2007
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Mandelshagen, den 08.10.2007

Satzung der Gemeinde Poppendorf

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 30.08.2007 folgende Satzung erlassen:  

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Poppendorf ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge
bestehen in Geldleistungen.

§ 2 
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch
nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 6,96 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 21,86 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 11,88 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die �Satzung der Gemeinde Poppendorf
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-
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beiträge des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Kü-
ste�� vom 03.04.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Sat-
zung der Gemeinde Poppendorf über die Erhebung von Gebühren
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenver-
bandes ,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer Kraft.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Satzung der Gemeinde Roggentin

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 03.09.2007 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Roggentin ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge
bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch

nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenedie-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 7,07 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 21,03 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 11,52 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festset-
zung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
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(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, werden Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die �Satzung der Gemeinde Roggentin
über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbands-
beiträge des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Kü-
ste�� vom 26.03.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Sat-
zung der Gemeinde Roggentin über die Erhebung von Gebühren
zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenver-
bandes ,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer Kraft.

Roggentin, den 08.10.2007

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Roggentin, den 08.10.2007

Satzung der Gemeinde Steinfeld

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 05.09.2007 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Steinfeld ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge
bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch
nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 6,52 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 21,43 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 11,46 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
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(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festset-
zung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die �Satzung der Gemeinde Steinfeld über
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge
des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Küste�� vom
16.01.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Satzung der
Gemeinde Steinfeld über die Erhebung von Gebühren zur
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes
,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer Kraft.

Steinfeld, den 08.10.2007

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Steinfeld, den 08.10.2007

Satzung der Gemeinde Thulendorf

über die Erhebung von Gebühren zur Deckung
der Verbandsbeiträge des Wasser- und Boden-
verbandes ŒUntere Warnow-Küste•
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 08.06.2004 in der derzeit
geltenden Fassung, des § 3 des Gesetzes über die Bildung von
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 04.08.1992 in
der derzeit geltenden Fassung sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) vom 12.04.2005 in der derzeit
geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung vom 28.08.2007 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Thulendorf ist gemäß § 2 GUVG für die der
Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied
des Wasser- und Bodenverbandes �Untere Warnow-Küste�, der
entsprechend der §§ 61 ff. des Wassergesetzes des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 die Unterhaltung
der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG)
vom 17. Februar 1993 und der Verbandssatzung Verbandsbeiträ-
ge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Verbandsbeiträge
bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) durch Gebühren denjenigen aufer-
legt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch
nehmen oder denen der Verband durch seine Einrichtungen, An-
lagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem
Sinne gelten gemäß § 3 Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteu-
erpflichtigen Grundstücke im Gebiet der Gemeinde, die im Ein-
zugsbereich des Verbandes liegen. Grundstück im Sinne dieser
Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuchrechtli-
chen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde durch die Gebührenerhe-
bung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige
nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück an
den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach näherer Bestimmung durch
Abs. 2 nach Größe, Nutzungsart und Versiegelung der Grund-
stücke. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht
nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung
durch die Gemeinde. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet,
erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte
zu erteilen.
(2) Die Gebühr wird nach Berechnungseinheiten festgesetzt. An-
gefangene Hektar werden anteilig berechnet. Es gelten folgende
Berechnungseinheiten und Gebührensätze je ha:
a) für Waldfläche 6,68 EUR
b) für Gebäude und Freiflächen, Verkehrsflächen 18,23 EUR
c) für sonstige Grundstücksflächen 10,52 EUR
Weist ein Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten
auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen Nutzungsart die
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Gebühr getrennt zu ermitteln. Dies gilt nicht, wenn bei Bauland
(Baugrundstücken) Teile nicht baulich genutzt werden (z. B. Hof-
und Gartenflächen).

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht,
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsbe-
rechtigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranla-
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu
machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, Festset-
zung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 1. Januar des jeweiligen
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig.
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in
§ 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz oder die Bemessungsgrund-
lagen verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des
Gebührenpflichtigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 3 Abs. 1 Satz 3 oder des § 4 Abs. 4 dieser Sat-
zung zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlan-
gen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
5.000,00 EUR geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung der Gemeinde Thulendorf über
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge
des Wasser- und Bodenverbandes ,Untere Warnow-Küste�� vom
16.01.2001 und die �1. Satzung zur ˜nderung der Satzung der
Gemeinde Thulendorf über die Erhebung von Gebühren zur
Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes
,Untere Warnow-Küste�� vom 11.02.2003 außer Kraft.

Thulendorf, den 08.10.2007

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der
öffentlichen Bekanntmachung geltend gemacht werden. Diese
Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-
oder Bekanntmachungsvorschriften.

Thulendorf, den 08.10.2007

Information aus 
der Amtsverwaltung

Landkreis Bad Doberan 
Der Landrat 

Bekanntmachung 

Anordnung des Abbrennverbots für Feuerwerks-
körper der Klasse II im Amt Carbäk - Gemeinde
Roggentin 
Aufgrund des § 24 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Spreng-
stoffgesetz vom 31.01.1991 (BGBl. I S. 169) in Verbindung mit
der Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten auf dem
Gebiet des Sprengstoffrechtes vom 04.08.1992, § 1 Abs. 2 (GS
Meckl.-Vorp. Bi. Nr. 200-1-71) wird allgemeinverbindlich in ei-
nem Umkreis von 100 m von reetgedeckten Gebäuden, das
Verbot angeordnet, pyrotechnische Gegenstände der Klasse II
(Kleinfeuerwerke mit der Zulassungs-Nr. BAM-P II, wie z. B. Ra-
keten, Feuertöpfe, Knallkörper, Schwärmer usw.) am 31. Dezem-
ber und am 01. Januar eines jeden Jahres, abzubrennen. 
An den übrigen Tagen des Jahres besteht It. § 23 Abs. 1 der Er-
sten Verordnung zum Sprengstoffgesetz ohnehin das Verbot des
Abbrennens. 
Verstöße gegen diese Anordnung können als Ordnungswidrigkeit
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EURO geahndet werden. 

Bad Doberan, d. 13.09.2007 
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Bekanntmachung der Informatik Center
Roggentin GmbH gemäß § 16 Abs. 5
Kommunalprüfungsgesetz M-V (KPG) 
Der vollständige Jahresabschluss der Informatik Center Roggen-
tin GmbH mit Sitz in Roggentin für das Wirtschaftsjahr 2006
zum 31.12.2006 wurde durch die 

Heßler Mosebach GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Freiligrathstraße 11 
18055 Rostock 

geprüft. 
Im Ergebnis der Prüfung hat die Heßler Mosebach GmbH am
21.08.2007 der Informatik Center Roggentin GmbH einen unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk mit folgendem Prüfungsver-
merk nach § 16 Abs. 4 Satz 1 KPG erteilt: 
�Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach un-
serer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Der Jah-
resabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu wesentlichen Beanstan-
dungen keinen Anlass.� 
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.08.2007 das Jahreser-
gebnis festgestellt und dem Geschäftsführer für das Wirtschafts-
jahr 2006 Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2006 werden 
vom 21.11.2007 bis zum 21.12.2007 
in den Geschäftsräumen der Informatik Center Roggentin GmbH,
Konrad-Zuse-Straße 1 a, 18184 Roggentin, zu den Geschäftszei-
ten öffentlich ausgelegt und sind für jedermann einsehbar. 

gez. Armin Köhler 
Geschäftsführer 

Informationen 
aus dem Einwohnermeldeamt 

Seit dem 01.11.2007 gibt es folgende Änderun-
gen im Passrecht: 
1. Ab 01.11.2007 ist die Fingerabdruckerfassung bei Passanträ-

gen gesetzlich vorgeschrieben. Wenn der Passantragsteller
die Fingerabdrücke nicht abgibt, kann auch kein Reisepass
ausgestellt werden. Im Normalfall werden für den elektroni-
schen Reisepass (ePass) zwei Fingerabdrücke benötigt. Diese
werden bei der Passbeantragung in der Passbehörde mithilfe
von Scannern aufgenommen. In der Regel werden die beiden
Zeigefinger jeweils dreimal erfasst. Die Software wählt dann
vor Ort automatisch den besten Abdruck aus. 
Wird auf Wunsch der Eltern für ein Kind ein elektronischer
Reisepass ausgestellt, so werden auch von dem Kind Finger-
abdrücke erfasst, sofern es das 6. Lebensjahr vollendet hat.
Im Regelfall wird der ePass erst für Personen ab 12 Jahren
ausgestellt. 
Die Gültigkeit von Reisepässen ändert sich wie folgt: 6 Jahre
Gültigkeit für Personen, die bei der Beantragung das 24. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, und 10 Jahre für Perso-
nen ab Vollendung des 24. Lebensjahres. 

2. Die Gültigkeit von Kinderreisepässen ändert sich wie folgt:
Ein Kinderreisepass wird nun jeweils mit einer Gültigkeit von

6 Jahren ausgestellt, eine Verlängerung ist maximal bis zum
12. Lebensjahr möglich. 

3. Ein Eintrag von Kindern in den Reisepass der Eltern ist nicht
mehr möglich. 

4. Die Gültigkeit des Personalausweises ändert sich wie folgt: 6
Jahre Gültigkeit für Personen, die das 24. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und 10 Jahre für Personen ab Vollen-
dung des 24. Lebensjahres. 

Alle bereits ausgegebenen Pässe behalten ihre vorgesehene
Gültigkeit.

i. A. Hamann 
Einwohnermeldeamt 

Öffentliche Bekanntmachung 

Lohnsteuerkarten 2008 
1. Die Lohnsteuerkarten 2008 sind bis zum 31.10.2007 aus-

gehändigt bzw. durch die Post übermittelt worden. 
2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine Lohn-

steuerkarte erhalten, kann er diese bei der für ihn zuständi-
gen Meldebehörde beantragen. 

3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf der Lohnsteu-
erkarte überprüfen und unzutreffende Eintragungen berichti-
gen lassen. 

4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarte 2008
zu Beginn des Kalenderjahres 2008 ihren Arbeitgebern aus-
zuhändigen und, falls ihnen die Lohnsteuerkarte 2008 bis da-
hin nicht zugegangen ist, die Ausstellung sofort zu beantra-
gen. 

5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger Vorla-
ge der Lohnsteuerkarte 2008 ist der Arbeitgeber verpflichtet,
die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse VI zu ermitteln,
einzubehalten und abzuführen. Weist der Arbeitnehmer nach,
dass er die Nichtvorlage oder die nicht rechtzeitige Vorlage
der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der Arbeit-
geber für die Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Fa-
milienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen. 

6. Unbefugte ˜nderungen und Ergänzungen der Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar. 

7. ˜nderungen in den Besteuerungsverhältnissen des Arbeitneh-
mers dürfen vom Arbeitgeber erst dann berücksichtigt wer-
den, wenn ihm die geänderte oder ergänzte Lohnsteuerkarte
vorgelegt worden ist. 

8. Anträge auf 
a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahren 
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahren in beson-

deren Fällen (z. B. für die keine steuerliche Lebensbe-
scheinigung vorgelegt werden kann) 

c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom Le-
bensalter 

d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrages in Sonder-
fällen 

e) Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder Sonder-
ausgaben sowie außergewöhnlicher Belastungen 

sind bei dem für den Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt
einzureichen.

9. Anträge auf ˜nderung/Ergänzung von sonstigen Eintragun-
gen (z. B. zur Steuerklasse und zum Kirchensteuerabzug) so-
wie auf Wechsel der Steuerklassen bei Ehegatten sind bei der
Meldebehörde einzureichen. 

10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2008 sind an die Meld-
ebehörde zurückzusenden, die die Lohnsteuerkarte ausge-
stellt hat. 

Amt Carbäk, 2007 
(Meldebehörde) 
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Pressemitteilung 
Bis zum 31.10.2007 sollte jeder Arbeitnehmer im Besitz seiner
Lohnsteuerkarte für das Kalenderjahr 2008 sein. Arbeitnehmer,
die keine Lohnsteuerkarte für 2008 erhalten haben, waren vor
Beginn des Kalenderjahres bzw. sind vor der Aufnahme eines
Dienstverhältnisses verpflichtet, bei der zuständigen Gemein-
de/Meldebehörde die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte zu be-
antragen. 
Zuständig ist die Behörde, in deren Bezirk der Arbeitnehmer am
20.09.2007 seinen ständigen Wohnsitz hatte. 
Die Gemeinde trägt neben dem Namen, der Anschrift und dem
Geburtsdatum weiterhin Religionszugehörigkeit, Steuerklasse,
Kinderfreibeträge (für Kinder unter 18 Jahren) und soweit ihr be-
reits durch das Finanzamt mitgeteilt - den Pauschbetrag für be-
hinderte Menschen auf die Lohnsteuerkarte auf. 
Das Finanzamt ist zuständig für die Eintragung weiterer Freibe-
träge (z. B. Kinderfreibetrag für Kinder, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben; Freibeträge wegen erhöhter Werbungskosten,
erhöhter Sonderausgaben, außergewöhnlicher Belastungen; die
erstmalige Eintragung des Pauschbetrages für behinderte Men-
schen). 
Hierfür ist unter Vorlage der Lohnsteuerkarte ein Antrag auf
Lohnsteuer-Ermäßigung 2008 beim Wohnsitzfinanzamt zu stel-
len. 

Vorbereitung zur Schöffenwahl 
Die Gemeinden des Amtes Carbäk suchen Schöffen für die
Wahlperiode 2009 bis 2013. Frauen und Männer zwischen 25
und 70 Jahren können sich um dieses Ehrenamt bewerben. Die
Anwärter müssen deutsche Staatsbürger sein und im Amtsbe-
reich Carbäk wohnen. Ein Schöffe (von althochdeutsch: sceffi-
no, der Anordnende) ist heute ein in der Hauptverhandlung
eines Strafverfahrens tätiger juristischer Laie, der als ehren-
amtlicher Richter berufen wurde. Mit dem Berufsrichter beur-
teilt er die Tat des Angeklagten und setzt das Strafmaß fest.
Schöffen sprechen als ehrenamtliche Richter Recht und haben
das gleiche Stimmrecht wie ihre hauptamtlichen Kollegen. 
Ansprechpartner für Interessenten für das Amt des Schöffen
ist 
Frau Bärbel Bormann 
Amt Carbäk, Moorweg 5, 18184 Broderstorf, 
Telefon: 038204/118-14. 

Informationen aus dem Bauamt 
Nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO
M-V) ist jedes Vorhaben, das die Errichtung, ˜nderung, Nut-
zungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen zum Gegen-
stand hat, baugenehmigungspflichtig, soweit nicht anderes be-
stimmt ist. 
Im § 62 der LBauO M-V sind die genehmigungsfreigestellten
Vorhaben geregelt. 
Absatz (2) lautet: 
Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt,
wenn 
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des §

30 Abs. 1 oder der §3 12, 30 Abs. 2 des Baugesetzbuches
liegt, 

2. es den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht wider-
spricht, 

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist
und 

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2
erklärt, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
durchgeführt werden soll oder eine vorläufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches beantragt wur-
de. 

Treffen die Bedingungen nach Absatz (2) zu, gilt nach Absatz (1): 
Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 die Errichtung, ˜nderung und Nutzungsänderung von 
1. Wohngebäuden, 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, 
3. Nebengebäuden und Nebenanlagen zu Bauvorhaben nach

Nummer 1 und 2, 
ausgenommen Sonderbauten. 

Zur Frage der einzureichenden Unterlagen ist in Absatz (3) gere-
gelt: 
Der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde
einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst Trägerin
der Bauaufsichtsbehörde ist, eine Ausfertigung der Unterlagen
unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde vor. Mit dem Bauvorhaben
darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei
der Gemeinde begonnen werden. Teilt die Gemeinde dem Bau-
herrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine Untersa-
gung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches nicht
beantragen wird, darf der Bauherr mit der Ausführung des Bau-
vorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die
Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. Will der
Bauherr mit der Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei
Jahre, nachdem die Bauausführung nach Satz 2 und 3 zulässig
geworden ist, beginnen, gilt Satz 1 bis 3 entsprechend. 
Dies bedeutet nicht, dass deshalb die bauordnungsrechtlichen
Vorschriften nicht eingehalten werden müssen. Die Verant-
wortung für die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften, die nicht zu prüfen sind, sind durch den Bauherrn
und die weiteren am Verfahren Beteiligten wahrzunehmen.

i. A. Pampel 
Ltr. Bau-, Ordnungs- 
und Liegenschaftsamt 

Information des Ordnungsamtes
Immer wieder wird das Ordnungsamt darüber informiert, dass
auf dem Nachbargrundstück das Unkraut so hoch steht und die
Unkrautsamen sich auf das eigene Grundstück aussäen. 

Aus gegebenem Anlass hierzu folgende Infor-
mationen: 
Verwahrlostes Nachbargrundstück 
Ein behördliches Einschreiten der Ordnungsbehörde setzt eine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung voraus, z. B.
ungenehmigte Lagerung von Schadstoffen. 
Bei unangenehmen Erscheinungsformen auf dem Nachbargrund-
stück (z. B. Verunkrautung usw.) scheidet ein behördliches Ein-
schreiten der Ordnungsbehörde aus, da die Ermächtigungsgrund-
lage aufgrund fehlender Rechtsgrundlagen nicht gegeben ist. 
Grundsätzlich kann jeder Bürger sein Grundstück, also sein Ei-
gentum, frei nutzen. 
Die Eigentumsfreiheit findet ihre Grenzen, wo Gesetze verletzt
werden oder in geschützte Rechtspositionen Dritter eingegriffen
wird. 
So darf der Grundstückseigentümer etwa nicht jeden beliebigen
Gegenstand auf seinem Grund und Boden lagern. Einschränkun-
gen ergeben sich insoweit insbesondere aus umweltschutz- und
abfallrechtlichen Bestimmungen (etwa bei drohender Grundwas-
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serverunreinigung durch auslaufendes Öl aus einem auf dem
Grundstück gelagerten Autowrack).
Es ist sicher für einen großen Teil der �Betrachter� nicht erfreu-
lich, wenn ein Grundstück z. B. in einem Wohngebiet nicht in der
Weise gepflegt wird, wie es den durchschnittlichen derzeitigen
Anschauungen in der Bundesrepublik entspricht. Hierbei handelt
es sich um Entscheidungen des einzelnen Grundstückeigentü-
mers, die Dritte, insbesondere Nachbarn, wohl oder übel akzep-
tieren müssen. 

Gefahr durch Bäume auf dem Nachbargrundstück 
Wenn sich auf einem Nachbargrundstück Bäume befinden, die
für das eigene Grundstück bzw. Nachbargrundstücke (ausgenom-
men öffentliche Straßenflächen) eine Gefahr darstellen, ist die
Gefahrenabwehrbehörde (hier das Ordnungsamt) nicht zustän-
dig, sondern ausschließlich der jeweilige Grundstückseigentümer
zuständig. 

Zivilrecht 
Dem Eigentümer der Bäume obliegt die Verkehrssicherungpflicht
aus § 823 Abs. 1 BGB. Kommt dieser seiner Pflicht erwiesener-
maßen nicht nach, hat der Eigentümer des Nachbargrundstücks
die Möglichkeit, sich aufgrund der §§ 1004 Abs. 1, 862 Abs. 1
BGB gegen die Gefährdung der verkehrsunsicheren Bäume (Be-
seitigung der Beeinträchtigung) zur Wehr zu setzen, d. h. eine
gerichtliche Entscheidung zu erwirken. 
Ergebnis: Es ist eine private Angelegenheit des Grundstückei-
gentümers, sich zivilrechtlich gegen die Gefährdung durch die
Bäume auf dem Nachbargrundstück zur Wehr zu setzen. 

i. A. Fahl 
Bau- und Ordnungsamt 

Noch freie Baugrundstücke 
im B-Plan Nr. 2 Volkshagen 

ohne Courtage zu fairen 
und günstigen Preisen, 
direkt von der Gemeinde Klein Kussewitz
ab 38,00  /qm 
zu kaufen. 

Ansprechpartner: 
Frau Adelheid Fach 
Moorweg 5 in 18184 Broderstorf 
Telefon: 038204/71834 
Fax: 038204/71850 

i. A. Fach 
Liegenschaftsamt 

Amtliche Mitteilungen
Bekanntmachung 
des Warnow-Wasser- 
und Abwasserverbandes

Abwasserbeseitigung: Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen nach § 35a 
Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG)
Handwerkerleistungen, welche im Rahmen von Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einem privaten
Haushalt erbracht werden, sind steuerlich begünstigt. Aufwen-
dungen bis zu einer Höchstgrenze von EUR 3.000 sind seit 2006
mit 20 %, d. h. maximal EUR 600 direkt von der Einkommensteu-
er abzugsfähig.

Hierzu zählen auch Aufwendungen für private Grundstücksab-
wasseranlagen insbesondere für

� Hausanschlüsse
� abflusslose Sammelgruben
� Kleinkläranlagen.

Begünstigt sind Aufwendungen unter anderem für folgende
Handwerkerleistungen:

� Sanierung (auch Ersatzneubau)
� Wartung von Hausanschlüssen (Leitungen, Pumpen, Ventile

und dergl.)
� Wartung (z. B. Reparatur, Reinigung) von Kleinkläranlagen

durch einen Fachbetrieb
� Instandsetzungs- (auch Nachrüstungs-) und Kontrollarbeiten.

Nicht begünstigt sind jedoch Neubaumaßnahmen (Ersterrichtun-
gen) von Anlagen.

Abziehbar sind ausschließlich die angefallenen Arbeitskosten
einschließlich der Maschinen- und Fahrtkosten - Materialkosten
sind nicht begünstigt. Zu beachten ist, dass die Kosten des Ein-
leitens bzw. Entsorgens, die Führung des Betriebsbuches, der Ab-
rechnung usw. nicht abzugsfähig sind.

Die Kosten müssen dem Finanzamt im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung nachgewiesen werden. Beim Erhalt der entspre-
chenden Handwerkerrechnung ist darauf zu achten, dass die er-
brachten Leistungen gemäß den Anforderungen getrennt
ausgewiesen werden, ggf. ist der Anteil der begünstigten Auf-
wendungen sachgerecht zu schätzen.

Weiterhin erkennt das Finanzamt nur (unbare) Zahlungen auf
das Konto des Leistungsempfängers an, nachzuweisen durch den
Überweisungsbeleg oder einen entsprechenden Kontoauszug.
Auch Mieter einer Wohnung können die Steuerermäßigung be-
anspruchen, wenn sie selbst Auftraggeber sind oder über die Ne-
benkosten unbar geleistete Aufwendungen für begünstigte
Handwerkerleistungen tragen. Auch hierfür ist ein entsprechen-
der Nachweis notwendig.

Zur Klärung Ihres persönlichen Sachverhaltes und für weitere In-
formationen wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater
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•Au revoir - Auf Wiedersehen Pierre Bütz.Ž
Geschäftsführerwechsel bei EURAWASSER Nord: 
Verabschiedung von Pierre Bütz/Nachfolgerin
Gesine Strohmeyer wechselt von WAG Schwerin
zum Standort 
Rostock-Güstrow
Rostock, den 30. Oktober 2007

Geschäftsführerwechsel bei EURAWASSER Nord (SUEZ) im Großraum
Rostock-Güstrow: Nach fast 14 Jahren bei EURAWASSER Nord und
35 Jahren beim Mutterkonzern SUEZ verabschiedet sich der Ge-
schäftsführer der EURAWASSER Nord, Pierre Bütz (60), aus dem akti-
ven Berufsleben und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Nach-
folgerin am bedeutendsten Standort der EURAWASSER, einem der
führenden Wasser- und Abwasserdienstleister in Deutschland, wird
die 42-jährige Gesine Strohmeyer, die bislang als Geschäftsführerin
die Geschicke der WAG Schwerin geleitet hatte. Die Verabschiedung
und der Geschäftsführerwechsel wurden heute in der Hansestadt Ro-
stock bei einem Empfang mit 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft und
Kultur gefeiert.
�Wir danken Pierre Bütz für seine hervorragenden Leistungen in den
vergangenen Jahren,� sagte Victor Garnreiter, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs
GmbH anlässlich der Verabschiedungsfeier heute in Rostock. �Pierre
Bütz hat mit Engagement, Tatkraft, Know-how und einem unermüd-
lichen Einsatz entscheidend zum Erfolg des heute in ganz Deutsch-
land bekannten Rostocker Modells beigetragen und damit nicht nur
für das Unternehmen, sondern für die gesamte deutsche Wasserwirt-
schaft einen bedeutenden Beitrag geleistet: EURAWASSER verdankt
Ihnen sehr viel.�
Für Pierre Bütz ist die Trinkwasserversorgung ein erklärtes Ziel der
Daseinsvorsorge. EURAWASSER gilt mit dem in ganz Deutschland be-
kannten �Rostocker Modell� als Vorreiter der öffentlich-privaten
Partnerschaften in der deutschen Wasserwirtschaft. Im Jahre 1993
wurde hier der erste Konzessionsvertrag für Wasser und der erste Be-
treibervertrag für Abwasser dieser Größenordnung in Kraft gesetzt.
Pierre Bütz war von Beginn an dabei. Sein Engagement für die Ver-
sorgungssicherheit und -qualität hat er im Unternehmen einge-
bracht, den Blick stets auf die ordnungsgemäße Betriebsführung und
Kontrolle der Investitionen gerichtet.
Der gebürtige Elsässer resümiert: �Ich freue mich vor allem, dass die
Zusammenarbeit mit unserem Auftraggeber, dem Warnow-Wasser-
und Abwasserverband (WWAV) sowie dem Wasserversorgungs- und
Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ), bisher so
fruchtbringend gewesen ist, und wir gemeinsam unseren Beitrag lei-
sten konnten, um die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen.�
Seine Erfahrung und sein Know-how wird Pierre Bütz der Unterneh-
mensgruppe auch künftig als Berater zur Verfügung stellen.
Die EURAWASSER Aufbereitungs- und Entsorgungs GmbH, ein Toch-
terunternehmen der SUEZ Environnement mit Sitz in Berlin, sichert
mit ihren Tochtergesellschaften und Beteiligungen seit 1993 die
Trinkwasseraufbereitung und Abwasserentsorgung an ihren Standor-
ten im Großraum Rostock-Güstrow, Schwerin, Goslar, Leuna, Saale-
Unstrut und Cottbus von rund 740.000 Menschen, davon als EURA-
WASSER Nord für rund 310.000 Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Unternehmensgruppe mit gegenwär-
tig 800 Mitarbeitern versteht sich als verantwortungsvoller, innovati-
ver und gleichberechtigter Partner für Stadtwerke, Kommunen und
Zweckverbände.

Weitere Informationen bei:
EURAWASSER Nord GmbH
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frau Gabi Kniffka
Tel. 0381/8072-130, Fax 0381/8072-122
E-Mail: g.kniffka@eurawasser.de

Feuerwehrnachrichten
Jugendfeuerwehren des Amtes Carbäk
erlebten ihren ŒTag der Jugend•

Am 22.09.2007 erlebten die Jugendfeuerwehren des Amtes Carbäk
ihren Tag der Jugend. Von den Jugendwarten wurde dieses Jahr eine
Drachenbootfahrt organisiert. Treffpunkt war der Sportverein �War-
now� in Papendorf. Dort wurden wir von Herrn Uwe Junge begrüßt,
der uns das Drachenbootfahren erklärte.  In dem Drachenboot konn-
ten zwar 20 Personen mitfahren, aber wir waren so viele, dass trotz-
dem zwei Gruppen eingeteilt werden mussten. Nach einigen organi-
satorischen Fragen ging es schon los. Das Boot musste aus dem
Schuppen geholt und ins Wasser gelassen werden. Nach einigen Er-
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klärungen, wie die Kommandos lauten und wie man paddelt, konnte
die erste Gruppe im Boot Platz nehmen und es ging auf Tour. 
Beim Drachenbootfahren kommt es wie bei der Feuerwehr auf Team-
arbeit an und es geht alles auf Kommando. Wenn man ein gutes
Team bildet, kommt man ganz schön in Fahrt. 
Die zweite Gruppe bereitete den Grillplatz vor und ging dann auch
auf große Tour. Nach den Anstrengungen wurde gegrillt. 
Leider konnte die Jugendfeuerwehr Roggentin nicht mit dabei sein.
Sie waren zum Feuerwehr-Wettkampf um den �Insel-Pokal� auf Poel,
an dem Feuerwehren aus ganz Deutschland teilnahmen. Sie können
aber das nächste Mal daran teilnehmen, denn es hat allen so viel
Spaß gemacht. 
Ich bedanke mich bei den Organisatoren für den schönen Tag der Ju-
gendfeuerwehren und besonders bei den Jugendwarten Marko Last
und Mathias Oldenburg.

Jürgen Gäth 
Amtswehrführer

Aus der Schule an
der Carbäk

Grundschule 
An der Schule 32
18184 Broderstorf

Liebe Eltern,
für Kinder, die bis zum 30.06.2008 sechs Jahre alt werden, be-
steht mit dem 01.08. desselben Jahres die Schulpflicht.
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können auch die Kin-
der, die spätestens am 31.12. eines Jahres sechs Jahre alt
werden, in demselben Jahr eingeschult werden, wenn sie kör-
perlich, geistig und verhaltensmäßig entsprechend entwickelt
sind.
Da Sie in Broderstorf, Roggentin, Steinfeld oder Thulendorf
wohnen, ist unsere Schule die �örtlich zuständige Schule�
(Schulgesetz - M-V, § 46).
Gern möchten wir uns im Rahmen eines �Tages der offenen
Tür� bei Ihnen vorstellen. Dazu möchten wir Sie, evtl. zusam-
men mit Ihrem Kind, einladen.
Der �Tag der offenen Tür� findet am Sonnabend, dem
08.12.2007, in der Zeit von 10.00 - 12.00 Uhr an unserer
Schule statt. 
Ab 10.30 Uhr wird in der Turnhalle der Schule durch den
Schulleiter Herrn Käning ein Vortrag zum Schulprofil der
�Vollen Halbtagsschule� gehalten. Ihr Kind wird in dieser Zeit
von Lehrerinnen der Schule betreut.
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.
Ihr Antrag auf Einschulung kann auch schriftlich erfolgen. Da-
zu benötigen wir folgende Unterlagen: 

Name und Vorname des Kindes
Geburtstag, Geburtsort
Anschrift
Erziehungsberechtigte
Tel.-Nr.: privat/dienstl.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Käning 
Schulleiter

Schulnachrichten
GYMNASIUM SANITZ
Groß Lüsewitzer Weg 4 
18190 Santitz
Schulnummer: 8787

•Tag der offenen SchultürŽ 
m Gymnasium Sanitz
Am 01. Dezember 2007 lädt das Gymnasium Sanitz in der Zeit von
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr interessierte Besucherinnen und Besucher
zum �Tag der offenen Schultür� recht herzlich ein.
Diese Einladung ergeht natürlich ganz besonders an alle Schülerin-
nen und Schüler der jetzigen 6. Klassen und deren Eltern, die das
Gymnasium im Einzugsbereich einmal aus nächster Nähe kennenler-
nen möchten.
Dieser Tag bietet die Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre mit
Schülern und Lehrern ins Gespräch zu kommen, seine Neugier zu be-
friedigen und all das zu erkunden oder zu erfragen, was man schon
immer über die Schule und den Weg zum Abitur wissen wollte
Vielfältige Angebote aus verschiedenen Interessengebieten warten
insbesondere auf die jüngeren Besucher.

Also bis bald!

Sanitz, den 05.11.2007

Brigitte Bodendieck
Schulleiterin 

Anmeldung der Kinder 
zum Schulbesuch 2008/2009
Liebe Eltern, 
gemäß § 43 Absatz 1 des Schulgesetzes für das Land Mecklen-
burg-Vorpommern vom 15.05.1996, geändert durch das Gesetz
vom 21.01.1997, beginnt für Kinder, die spätestens am 30. Juni
eines Jahres sechs Jahre alt werden, mit dem 1. August dessel-
ben Jahres die Schulpflicht. Kinder, die spätestens am 31. De-
zember eines Jahres sechs Jahre alt werden, können auf Antrag
der Erziehungsberechtigten in demselben Jahr mit Beginn des
Schuljahres eingeschult werden, wenn sie für den Schulbesuch
körperlich, geistig und verhaltensmäßig hinreichend entwickelt
sind. Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt am Sonn-
abend, d. 24.11.2007 von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr im Sekretariat
der Grundschule Blankenhagen. Der Einzugsbereich umfasst fol-
gende Orte: Blankenhagen, Mandelshagen, Cordshagen, Vogtsha-
gen, Bussewitz, Poppendorf, Groß Kussewitz, Gelbensande und
Willershagen. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des
Kindes vorzulegen. 

Da am 24.11.2007 gleichzeitig unser Tag der offenen Schultür
stattfindet, haben alle Eltern und zukünftigen Schulanfänger die
Möglichkeit, die Schule kennenzulernen. Falls Sie an diesem Tag
verhindert sein sollten, bitte ich Sie, sich umgehend mit der
Schule unter der Telefonnummer: 038201/847 in Verbindung zu
setzen.

K. Fröhlich 
Schulleiterin 
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Veranstaltungen der Gemeinde/
Volkssolidarität Roggentin

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier
für die Senioren der Gemeinde findet am 10.12. um 14.00 Uhr
in der Traditionsgaststätte �Rostocker Schweiz� statt.
Mit Kaffee und Kuchen, Musik und Unterhaltung wollen wir das
Jahr ausklingen lassen.

Adventsfahrt für Senioren und Interessenten
Am 12.12. führen wir die angekündigte Adventsfahrt mit dem
Bus durch. Nach einer Stadtrundfahrt mit Auffahrt zum Turm der
Petrikirche geht es nach Warnemünde, durch den Warnowtunnel
und zum Kaffeetrinken in die Kerzenscheune in Rövershagen.
Wir fahren gegen 13.00 Uhr los und werden gegen 18.30 Uhr
wieder in Kösterbeck sein.

i. A. Klingner

Hinweis für die Teilnehmer 
des Computerlehrganges
Der geplante ComputerIehrgng für Senioren findet erstmalig
am 04.12. in der Zeit von 09.00 - 13.00 Uhr im ICR statt.
Im Weiteren wird der Lehrgang dienstags in der Zeit von
09.00 - 13.00 Uhr fortgeführt.

Klingner

Aus dem Leben in unserem 
Gemeinschaftshaus Roggentin
Der Wettbewerb der AG Natur und Heimat der VS unter dem
Motto �Mein Zuhause� ist beendet. Die interessanten und schö-
nen Exponate hängen im Gemeinschaftshaus aus und können
besichtigt werden.
Der Ausschuss für Kultur, Soziales, Senioren, Jugend und Sport
bedankt sich bei den Teilnehmern und insbesondere bei Frau
Bürger für ihre Aktivitäten.
Die Senioren unserer Gemeinde waren am 29.09. zur Hengstpa-
rade im Gestüt Redefin. Trotz schlechten Wetters war die Stim-
mung gut. Die Leistungen der Akteure und die herrlichen Pferde
waren beeindruckend. Neben sportlichen Höchstleistungen wur-
de auch die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns anschaulich
dargestellt.
Unser Herbstfest am 10.10. war ein weiterer Höhepunkt im kul-
turellen Leben in unserer Gemeinde. Der mit viel Liebe und Phan-
tasie vorbereitete Raum verbreitete eine festliche Atmosphäre
und war der gelungene Rahmen für schöne Stunden der Teilneh-
mer.
Neu im Gemeinschaftshaus trainiert eine Line-Dance-Gruppe.
Weitere Informationen dazu in der nächsten Ausgabe des Amts-
blattes.

Klingner

Dank den Bürgern 
unseres Amtsbereiches
In der Zeit von 10. August bis 21. September fand die traditio-
nelle Spendensammlung der Volkssolidarität statt. In den Ge-
meinden unseres Amtsbereiches waren wieder viele fleißige
Sammlerinnen unterwegs und konnten ein gutes Ergebnis er-
zielen. Die Volkssolidarität betreibt mehrere Wohnanlagen für
betreutes Wohnen sowie Kindertagesstätten im Land, die mit
der Sammlung Unterstützung finden. Die Mittel werden aber
insbesondere auch für soziale und kulturelle Veranstaltungen
für alle Bürger und die Betreuung der Senioren eingesetzt. Die
Vorsitzenden der Ortsgruppen Broderstorf, Pastow und Rog-
gentin der Volkssolidarität möchten sich bei unseren Bürgern
für die Spenden herzlich bedanken.

Die Vorsitzenden der Ortgruppen

Broderstorfer Computerclub (BCC)
Die Senioren des Computerclubs werden derzeitig im ICR Infor-
mationszentrum Roggentin mit den vielen Geheimnissen des
Computers vertraut gemacht. Besonders interessant sind die
Möglichkeiten des Internets und Powerpoint. Jeden Montag sit-
zen 16 Senioren 4 Stunden und lauschen gespannt den Informa-
tionen des Herrn Dr. Müller vom ICR. Dieses Projekt wird von
Bonn gefördert und von der Kontaktstelle BAGSO (Bundesar-
beitsgemeinschaft der Seniorenorganisation) in Brüssel organi-
siert. Der Seniorenbeirat des Landes M-V hat uns auf Grund des
regelmäßig arbeitenden Computerclubs zu diesem Lehrgang vor-
geschlagen. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Senioren sind
bemüht, den erlernten Stoff umzusetzen und anzuwenden. Die-
ser Lehrgang hat den Zusammenhang der Mitglieder des Compu-
terclubs deutlich gefestigt.

Helga Kröger

Radtouren des SV Pastow 2007
Der SV Pastow bietet seit einigen Jahren geführte
Radtouren für jedermann an.
Gemeinsam werden diese Fahrten seit 2006 von
den Vereinsmitgliedern Peter Hölper und Ulrich Brabant vorbe-
reitet und gestaltet. Dabei haben sie die Unterstützung des Ver-
einsvorsitzenden.
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Langfristig wurden die diesjährigen Fahrten jeweils im Amtsblatt
und der Presse bekannt gegeben.
Wichtig! Wir fahren immer sonntags, 09.00 ab Broderstorf!! 
Erfreulich für uns ist das zunehmende Interesse an diesen Fahr-
ten. An der ersten Tour im Mai 2007 nahmen 14 Radfahrer/in-
nen teil. Über 33 km ging es auf Umwegen über Petschow/Lieb-
lingshof/Krebssee/Göldenitz nach Bandelstorf. 
Dort gab es eine interessante Einkehr auf dem Bauernhof Mark-
mann! 
Mit der zweiten Fahrt im Juli 2007 konnten wir bereits 16 Teil-
nehmer registrieren. Die Tour führte auf anderen Wegen (> 40
km) durch Wald und Wiesen nach Tessin und zurück. Dabei gab
es interessante Stopps, u. a. an der Wolfsberger Mühle, dem
Golfplatz, dem Eiskeller und den Ausblick vom Aussichtsturm ins
Recknitztal. Auf der Rückfahrt wurde noch im historisch und
musikalisch bedeutsamen Teutendorf an dem Friedrich-von-Flo-
tow-Anwesen verweilt.
Die letzte Fahrt des Jahres war im September. 20 Radfahrerin-
nen trafen sich am 16.09.07 auf dem Broderstorfer Parkplatz. Et-
wa 50 km sollten bewältigt werden. Ziele waren Völkshagen
(Einkehr bei den �Kräuterhexen�) und Gresenhorst (Besuch im
�Kunsthof�). Bei schönstem Wetter fuhr die Gruppe über Billen-
hagen, Blankenhagen, Rostocker und Kloster Wulfshagen sowie
einige Kilometer durch das herrliche Billenhäger Waldgebiet.
Auffallend war in diesem Jahr, dass sowohl Neulinge als auch
zunehmend �Stammgäste� an den Fahrten teilnahmen.

Ausblick:
Für 2008 wird der SV Pastow wiederum Radtouren organisieren.
Termine, Ziele und Strecken könnten sein:
- Ende April eine Tour in den Frühling (Waldgebiet Billenha-

gen), rd. 25 km.
- Mai/Juni eine Fahrt nach Kölzow (Schloss), Dettmannsdorf

(Besichtigung der Brennerei, rd. 44 km.
- Juli, eventuell eine Tagestour nach Schwaan (Kunstmühle),

rd. 66 km
- September/Oktober in Richtung Klein Kussewitz (Schloss)

und Volkshagen (Kirche), rd. 35 km.
Bei entsprechendem Interesse könnten wir wieder gemeinsam
auf �Tour� sein.
Allen bisherigen Teilnehmern und weiteren Radwanderinteres-
senten wünschen die Organisatoren daher beste Gesundheit und
Kondition auch für das kommende Jahr.

P. Hölper und U. Brabant

Der SV Pastow e. V. hatte
Sportsfreunde aus der 
Russischen Föderation 
zu Gast!
Erstmalig in der Vereinsgeschichte unseres Sportvereins waren
zwei Radsportler aus der RF (Präsident der Föderation der Vete-
ranen des Radsportes Russlands und Mitglied des Radsport-Clubs
KAS aus Moskau, Alexander Kornilov, sowie Sergey Fadeev vom
LUK Baltika Kaliningrad) anlässlich der Radtourenfahrten (RTF)
am 08./09.09.2007 in Rostock unsere Gäste. 
Ich möchte mich als Abteilungsleiter Radsport bei Frau R. Maß-
dorf, Ferienpark Thulendorf, den Landwirten Familie Thorsten
Junge, Familie Frank Jager und Herrn Jörg Eickelberg, dem GF der
Ostseeland GmbH, Herrn Teo Gauß, für die großzügige Unterstüt-
zung bei der Unterbringung und Versorgung der beiden Sportler
bedanken.
Dr. agr. H. Gauß
Der Vorstand

SV Pastow e. V. - beglück-
wünscht Supersprinterin!
Am 16. September 2007 belegte Michaela Wöpe
aus Pastow den 1. Platz beim Bundesfinale der Sprinter  im
Olympiastadium Berlin über 50 m in hervorragenden 6,96 Sekun-
den. 
Die Schülerin besucht das Gymnasium in Sanitz (7. Klasse) und
trainiert erfolgreich im LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz unter der
Leitung des Trainers Dirk Griphan. 
Wir Sportler des SV Pastow gratulieren zu diesem großartigen
Erfolg ganz herzlich und wünschen der jungen Sportlerin vor al-
lem Gesundheit und weiterhin solche tollen Erfolge.

Dr. agr. H. Gauß
Der Vorstand

Veranstaltungen 
der Gemeinde Thulendorf
- Jeden 2. - 4. Donnerstag im Monat von 15.30 Uhr bis 18.00

Uhr Kindernachmittag mit Spiel- und Bastelarbeiten 
- montags  - Anti-Stress-Bewegung die Gruppen treffen sich

um 17.45 und um 19.30 Uhr im Gemeindehaus �Kiek in� es
ist eine Veranstaltung der Volkshochschule Bad Doberan 

- am 05.12.2007 Weihnachtsfeier der Gruppe der Volkssolida-
rität Thulendorf, Beginn: 14.30 Uhr

- am 01.12.2007 um 14.00 Uhr Adventssingen in der Kirche
Thulendorf mit anschließendem Adventsmarkt bei Rauch-
wurst und Glühwein und vieles mehr auf dem Parkplatz vor
der Kirche in Thulendorf 

- am 15.12.2007 Gemeinde-Weihnachtsfeier für Senioren um
14.00 Uhr in Lindenberg, in Pastow, dieser Nachmittag wird
von beiden Gemeinden Thulendorf und Steinfeld durchge-
führt. 

Anmeldungen bitte unter Amt Carbäk, 038204/71812,  Frau
Günther oder 038204/15833 ,Frau Arndt 
Senioren der Gemeinde Steinfeld melden sich bitte bei Frau Hecht. 

Wir gratulieren

Geburtstagsjubilare 
Monat Dezember 2007

Wir gratulieren in der Gemeinde Broderstorf
Frau Ingrid Schwartz aus Ikendorf zum 72. Geburtstag
Frau Christa Jeschke aus Pastow zum 77. Geburtstag
Herrn Dieter Wichner aus Broderstorf zum 71. Geburtstag
Frau Trudchen Schwartz aus 

Neu Broderstorf zum 77. Geburtstag
Frau Maria Böhm aus Pastow zum 73. Geburtstag
Frau Christel Quade aus Pastow zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Kaminsky aus

Neu Roggentin zum 78. Geburtstag

Hans Lange
Bürgermeister
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Wir gratulieren in der Gemeinde Klein Kussewitz
Herrn Edwin Blumki aus 

Klein Kussewitz zum 78. Geburtstag
Herrn Heinz Radloff aus 

Klein Kussewitz zum 82. Geburtstag
Frau Christel Schwerin aus 

Klein Kussewitz zum 76. Geburtstag
Herrn Günter Breitsprecher aus 

Klein Kussewitz zum 70. Geburtstag
Herrn Ignaz Fischer aus 

Klein Kussewitz zum 75. Geburtstag

Jens Quaas
Bürgermeister

Wir gratulieren in der Gemeinde Mandelshagen
Herrn Ernst Horstmann aus Mandelshagenzum 76. Geburtstag
Frau Gertrud Wottrich aus Cordshagen zum 86. Geburtstag

Günter Alwardt
Bürgermeister

Wir gratulieren in der Gemeinde Poppendorf
Frau Ilse Schmutzler aus Poppendorf zum 73. Geburtstag
Frau Lotte Pelowski aus Poppendorf zum 75. Geburtstag
Frau Hilde Sieg aus Poppendorf zum 80. Geburtstag

Ralf Kurths
Bürgermeister

Wir gratulieren in der Gemeinde Roggentin
Herrn Heinz Dittrich aus Kösterbeck zum 77. Geburtstag
Frau Traute Opitz aus Roggentin zum 80. Geburtstag
Herrn Borys Panas aus Kösterbeck zum 76. Geburtstag
Frau Johanna Jawinsky aus Roggentin zum 77. Geburtstag
Frau Hanna Hübner aus Roggentin zum 81. Geburtstag
Frau Rose-Marie Roselius aus Fresendorf zum 71. Geburtstag
Frau Berta Schimmler aus Kösterbeck zum 84. Geburtstag
Herrn Günter Arndt aus Kösterbeck zum 71. Geburtstag
Herrn Dieter Stapelfeldt aus Kösterbeck zum 70. Geburtstag
Frau Erna Muschinski aus Kösterbeck zum 84. Geburtstag
Frau Inge Panas aus Kösterbeck zum 78. Geburtstag
Herrn Fritz Lindenau aus Roggentin zum 84. Geburtstag
Frau Inge Radtke aus Roggentin zum 75. Geburtstag
Frau Dr. Gisela Sickert aus Kösterbeck zum 77. Geburtstag

Erhard Bünger
Bürgermeister

Wir gratulieren in der Gemeinde Steinfeld
Frau Christa Dux aus Fienstorf zum 78. Geburtstag
Herrn Manfred Borner aus Steinfeld zum 70. Geburtstag
Herrn Werner Klöckling aus Steinfeld zum 72. Geburtstag
Frau Hildegard Kühl aus Steinfeld zum 75. Geburtstag

Wolfgang Harms
Bürgermeister

Wir gratulieren in der Gemeinde Thulendorf
Herrn Max Frank aus Neu Fienstorf zum 82. Geburtstag

Heike Arndt
Bürgermeisterin

Anzeige


